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D R I N G L I C H E  A N F R A G E  von Sibylle Marti (SP, Zürich) und Tobias Weidmann (SVP, 

Hettlingen) 
 
betreffend Geplante Zusammenlegung der Betreibungskreise und mögliche unerwünschte 

Folgen 
________________________________________________________________________ 
 
Gemäss RRB 1132/2025 vom 5. November 2025 werden die Gemeinden aktuell bezüglich 
einer geplanten Reorganisation der Betreibungsämter im Kanton Zürich angehört. Diese Re-
organisation wurde vom Obergericht angestossen. 
Die geplante Zusammenlegung von Betreibungskreisen wirft verschiedene Fragen auf. Ei-
nerseits birgt der vorgesehene straffe Zeitplan die Gefahr von überhasteten Anpassungen 
mit nicht intendierten Folgen. Andererseits besteht die mögliche Gefahr, dass die Betrei-
bungsquote (Anzahl der Betreibungen im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerungszahl) als 
Folge der geplanten Ämterzusammenlegungen ansteigen wird. Im Kanton Zürich ist die Be-
treibungsquote zwischen 2009 und 2024 lediglich von 27.4% auf 28.4% gestiegen. Demge-
genüber ist sie im Kanton Bern im selben Zeitraum von 25.4% auf 32.8% angewachsen. Im 
Kanton Waadt ist ein ähnliches Wachstum zu beobachten. Beide Kantone vollzogen 2010 
eine grosse Ämterzusammenlegung der Betreibungsämter. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir das Obergericht, das die Reorganisation initiiert hat, um 
die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Welche konkreten fachlichen Kriterien und Überlegungen liegen den beiden vorgeschla-

genen Varianten zugrunde? Wer war an der Ausarbeitung der Varianten beteiligt? 

2. Ende 2025 werden erstmals schweizweit statistische Zahlen zum quantitativen Vergleich 
des Betreibungswesens vorliegen. Weshalb wurde mit der Erarbeitung der Varianten so-
wie der Diskussion über die Ämterzusammenlegungen nicht bis zum Vorliegen dieser 
Zahlen gewartet? 

3. Hat das Obergericht vor der Erarbeitung der vorliegenden Varianten, basierend auf der 
letzten umfassenden Anpassung der Betreibungskreise im Jahr 2010, einen Evaluati-
onsbericht über die organisatorischen, finanziellen und personellen Auswirkungen er-
stellt? Falls nein, wieso nicht? 

4. Unter Fachleuten herrscht ein Konsens, dass eine professionelle, persönliche Betreuung 
für eine wirkungsvolle Arbeit der Betreibungsämter eine wichtige Voraussetzung dar-
stellt. Wie stellt sich das Obergericht zur Einschätzung, dass anonymere Verhältnisse 
sich allenfalls negativ auf das Betreibungswesen auswirken und die Zahlen der Betrei-
bungsverfahren in die Höhe treiben könnten? 

5. Wie beurteilt das Obergericht die mögliche Gefahr, dass die Betreibungsquote im Kan-
ton Zürich nach einer Reduktion der Betreibungskreise ansteigen könnte, analog zu den 
genannten Kantonen Bern und Waadt, die vor einigen Jahren grosse Ämterzusammen-
legungen vollzogen? 

6. Um sicherzustellen, dass alle Betreibungsämter bezüglich Personal, Organisation und 
Finanzen adäquat aufgestellt sind, wären auch regulatorische Vorgaben denkbar. Hat 
das Obergericht statt einer Kreiszusammenlegung alternative Möglichkeiten zur Errei-
chung der gesetzten Ziele geprüft? 



- 2 - 

7. Gemäss Begründung dient das Vorhaben zur «Gewährleistung einer fachlich hochste-
henden, fach- und termingerechten zwangsrechtlichen Vollstreckungstätigkeit». Wäre 
dieses Ziel möglicherweise nicht effizienter und ressourcenschonender zu erreichen, 
wenn statt einem aufwendigen Zusammenlegungsverfahren der Stellenetat im oberge-
richtlichen Betreibungsinspektorat etwas erhöht würde? 

 
Begründung der Dringlichkeit: 
 
Die Anfrage ist dringlich, weil die Anhörung zu den Varianten aktuell läuft. 
 

Sibylle Marti 
Tobias Weidman 
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